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Stärkung der örtlichen Gastronomie in der Stadt Renningen  
Entscheidung über Kürzung der Sondernutzungsgebühren 2022 für die 
Außenbewirtschaftung 
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Sondernutzungsgebühren für die Außenbewirtschaftung im Jahr 
2022 auszusetzen. 
      
 
 
gez. 
Wolfgang Faißt 
Bürgermeister
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Sachdarstellung: 
 
Am 19.05.2021 entschied der Gemeinderat, die Sondernutzungsgebühren für die 
Außenbewirtschaftung im Jahr 2021 auszusetzen. In der Gastronomie entstand durch die Corona-
bedingten Schließungen zuvor große finanzielle Not. 
 
Die Hoffnung, dass der darauf folgende Sommer Erleichterung verschaffen würde und eine hohe 
Impfquote Besserung herbeiführt, hat sich jedoch durch häufiges schlechtes Wetter und weiterhin 
hohen Inzidenzen nicht erfüllt. Das Hotel- und Gastgewerbe ist durch die erlassenen Maßnahmen 
der Regierung wie Abstandsregelungen, 3G, 2G oder 2G+ Regelungen immer noch eine von der 
Corona-Krise am stärksten betroffenen Branchen. Es ist zu erwarten, dass diese Branche auch 
weiterhin durch Einschränkungen betroffen sein wird. 
  
Finanziell bedingte Gastronomieschließungen sind daher auch weiterhin nicht auszuschließen. 
Daher schlägt die Stadtverwaltung vor, auch im Jahr 2022 auf die Sondernutzungsgebühren für die 
Außenbewirtschaftung zu verzichten. Dies würde einerseits ein Zeichen für die Weiterexistenz der 
örtlichen Gastronomiebetriebe setzen und andererseits eine Maßnahme zum Erhalt eines guten 
gastronomischen Angebots für die gesamte Bevölkerung darstellen. 
 
Darüber hinaus können die gastronomischen Betriebe wie im vergangenen Jahr mehr Fläche für 
ihre Außengastronomie in Anspruch nehmen. 
     
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren bedeutet einen Ausfall Einnahmen i.H.v. 4.800,- 
Euro. 
  
 
gez. 
Verena Duppel 
Abteilung öffentliche Ordnung und Straßenverkehr 
Fachbereich 1 -Bürger und Recht-      
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